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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitszeit

Das Bundesgericht gab zwei Beschwerden der Gewerkschaften gegen vom Biga erteilte
Sonderbewilligungen für Sonntagsarbeit ganz oder zumindest in wichtigen Punkten
statt. Im Fall einer Spinnerei in Murg (SG) erachteten die Lausanner Richter die für die
Einführung von Nacht- und Sonntagsarbeit geltend gemachten wirtschaftlichen
Überlegungen als unzureichend und hob die Bewilligung auf. Einem Hersteller von
Mikrochips in Marin (NE) gestand das Bundesgericht zwar zu, dass eine
ununterbrochene siebentägige Produktionsweise technisch und ökonomisch
unentbehrlich sei, doch verweigerte sie ihm den sonntäglichen Einsatz von Frauen, da
die Herstellung integrierter Schaltungen keine frauenspezifische Arbeit darstelle und
die Frau im Arbeitsgesetz gerade deshalb einen besonderen Schutz geniessen müsse,
weil ihr nach traditionellem Rollenverständnis im Familienleben eine besondere
Funktion zukomme. Die Richter anerkannten zwar, dass hier ein Widerspruch zum
Gleichheitsartikel der Bundesverfassung bestehe, argumentierten aber, dass in diesem
Bereich eine Berufung auf Art. 4 Abs. 2 BV erst dann.zulässig wäre, wenn alle
Ungleichheiten zwischen Mann und Frau, insbesondere die Lohndifferenzen, beseitigt
wären. 1
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1) Presse vom 29.9.90.
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